
(1) 01• · •chrlftlichen od•r mündlichen 

Beratun.gen des Preisgerichts sind nicht 

öffentlich. Seine Entscheidungen werden mit 

einfacher M•hrhelt getroffen, •lnd endgUltlg . 

und sind schriftlich gegenüber der FAME- . 

Stiftung und der Stadt Aalen zu begründen. 

Der Rechtswe.g Ist ausgeschlossen. 

(2) Die Preisverleihung Ist öffentlich. 

Wettbewerbswerk• gehen soweit möglich 

In das Eigentum des Deutschen Esperanto

lnstltutes Uber. Bel der weiteren Verwendung 

sind die Deutsche Esperanto-Bibliothek In 

Aalen und sodann das Esperanto-Museum 

In der Wiener Hofburg bevorzugt zu berUck

slchtlgen. 

,4ctLl:«l IJ 
In Zweifelsfragen Ist die 

FAME-Stlftung (Prliambel 

ergänzend heranzuziehen. 

•••• 

Verfassung der 

und Satzung) 

Die••• Statut wurde am vom 

Vorstand der FAME-Stlftung beschlossen. 

FAME-Stiftung, H. Meiners 'a' 077117231768 
121 Im Asemwald ·62-9 7000 Stuttgart 70 

•••• 

·i. 

.. • atz für Information über Aalen und 
für · ein Foto) 
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S tatut 
für den 

Esperanto-Kulturpreis 

der 

FAME-Sti f tung . . 
für internationale Verständigungsmittel 

(Signet FAME) 

und der 

Stadt Aalen 

(Signet von Aalen) 



In dem Bestreben. kulturell•• Schaffen In den 

Dienst Internationaler Verständigung zu 
stellen. setzt die FAME-Stlftung zur Förde
rung Internationaler Verständigungsmittel In 
Zusammenarbeit mit der Stadt Aalen einen 
Esperanto-Kulturpreis aus. 

(1) Der Esperanto - Kulturpreis dar FAME
Stlftung und der Stadt Aalen (kurz: 
Esperanto-Kulturpreis) beträgt 10.000.- DM. 

(2) Der Esperanto-Kulturpreis wird In der 
Regel In Aalen alle zwei Jahre vergeben. Er 
wird unter mehreren Preisträgern geteilt 
oder ungeteilt ·verliehen. 

(3) Oie Verleihung kann ausgesetzt werden. 
soweit ein a uszelchnungswUrdlges und den 
Grundsiltzen des Art. 2 entsprechendes 
Werk nicht vorliegt. Nicht verbrauchte Preis
gelder fließen dem Kulturhaushalt der FAME
Stlftung zu. 

(4) Oie Stadt Aalen und die FAME-Stlftung 
treffen über Ihre Zusammenarbeit eine 
gesonderte V erelnbarung. 

,4t:tlkd :z 

(1) Der Esperanto-Kulturpreis kann Personen 
verliehen werden~ die sich durch Schaffen 
kultureller Werke um die Förderung Inter

nationaler Verständigungsmittel Im Rahmen 
der gemeinnützigen Zwecke . der FAME
Stlftung verdient gemacht haben. 
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l.) Im Sinne de• Absatzes (1) sind: 

a) International• Verstllndlgungsmlttel: z.B. 
Piktogramme und Verkehrszeichen. vor allem 
aber neutrale Zweitsprachen (zusätzlich zur 
natl;,nalen Muttersprache), die wie z.B . die 

lnternacla Ungvo Esperanto präzise, aus
drucksstark_, melodisch und für möglichst 
viele Menschen aus verschiedenen Kulturkrei
sen vergleichsweise leicht zu erlernen sind. 

b) DI• FlJrderung Internationaler Verstän
dlgungsmlttel: Beiträge zu Ihrer Schaffung. 
Entwicklung. Verbreitung. Anwendung und 
Erhaltung. 

c) GemelnnUtzlg• z-cke: Völk_erverstän
dlgung und internationale Ge•lnnung, Ent
wicklungshilfe, Wls•enechaft und Forschung, 
Jugendpflege und Kultur. 

d) Kulturelle Werke: ein einzelne• oder 
mehrere Werke aus Musik. Theater. Medien 
(Fotografien, Alm, Funk. Video usw.) sowie 
vor allem aus der Literatur (Poesie. Prosa. 

Essays usw.>. 

e) Sich-verdient- Machen: die glaubhafte 
Darlegung der erfolgreichen und heraus
ragenden FlJrderung. 

(3) Solche Werke ~ollen ,den (z.B. künst
lerischen oder wissenschaftlichen, ästhetis
chen oder literarischen) AnsprUchen genü
gen. die Ihren Zielen entsprechen. Der 
Abschluß der . Arbeiten sollte nicht länger 
als zwei Jahre zurUckllegen oder einen 
deutlichen Bezug zur Gegenwart aufweisen. 

Zur Verbreitung der ausgezeichneten Werke . 
das Preisgericht einen Teil das Preises 
entsprechend widmen oder neben dem Preis 

einen besonderen ·Betrag aus dar Gesamt
summe nach Art. 1 bereitstellen. Das Nähere 
beschließt der Vorstand der FAME-Stlftung. 

,4t:tlk11 l 4 

(1) Der Esperanto-Kulturpreis wird In der 
deutschen Esperanto-Pi-esse. In mindestens 

drei Blättern der weltweiten Esperanto
Presse und Im Amtsblatt der Stadt Aalen 
ausgeschrieben. Oie deutsche Presse und 
mindestens 10 Radiosender mit Esperanto
Programmen werden durch Ubersendung der 
Ausschreibung informiert. 

( 2) Literar Ische Werke, Dokumente zur 
Darlegung der AuszelchnungswUrdlgkelt 
anderer als Schriftwerke und sonstige Unter
lagen sind mindestens zweifach einzureichen. 
Name und Anschrift des Bewerbers sind 
mitzuteilen. Ferner Ist - außer bei verlegeri
schen Arbeiten - eine ehrenwörtliche Erklä
rung anzuschließen, daß die Arbeit alleiniges 
geistiges Eigentum des Bewerbers Ist. 

(3) Jeder kann nach Abs. 2 auch Arbeiten 
anderer fUr die Vergabe des Esperanto
Kulturprelses vorschlagen. Die FAME
Stlftung Ist berechtigt, unvollständigen 
Bewerbungen oder Vorschlägen nachzugehen. 

(1) Uber die Vergabe des Esperanto-Kultur
preises entscheidet ein Preisgericht, In das 
die FAME-Stlftung, die Stadt Aalen und das 
Deutsche .Esperanto-Institut fUr jeden Wett
bewerb Je einen Vertreter entsenden. Das 
Preisgericht Ist bei seiner Entscheidung nicht 
an Weisungen gebunden und im Rahmen 
seines Budgets frei, weitere Preisrichter zu 
berufen oder Sachverständige zu befragen. 

(2) Eine wiederholte Berufung In das Ehren- · 

amt das Preisrichters Ist zulässig. Prels
·rlchter können eine angemessene Aufwands
entsch~digung erhalten. Mit der Annahme · 
des Amt"s scheiden die Preisrichter mit Ihrer 
etwaigen Bewerbung aus dem Wettbewerb . 

aus . 
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